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ÖFFNUNGSZEITEN RATHAUS
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
bisher haben wir versucht, im Rahmen unseres Hygienekonzeptes, das Rathaus off en zu halten.
Aufgrund der derzeit unklaren Entwicklung und Verbreitung der Mutationen des Virus und deren tatsächliche Ansteckungs-
gefahr gilt es auch im Rathaus die Kontakte zu reduzieren.

Wir werden daher ab Montag, 01.02.2021 das Rathaus zunächst bis Ende Februar für den Publikumsverkehr schließen.
Telefonisch sind wir natürlich für Sie erreichbar. Persönliche Termine sind nach telefonischer Vereinbarung möglich.

Am Donnerstagnachmittag, 11.02.2021 (Schmotziger Dunstig) und Freitag, 12.02.2021 sind wir nicht erreichbar.

Wir bitten um Verständnis!
Michael Reichle
Bürgermeister
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Notrufe / Bereitschaftsdienste der Ärzte und Apotheken

Schlusszeiten
Das Amtsblatt von Illmensee erscheint 14-tägig in geraden Wochen immer donnerstags.
Der Redaktionsschluss ist jeweils montags um 10.00 Uhr auf dem Rathaus.
In Wochen mit Feiertagen in der Regel um einen Tag früher.
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Recyclinghof
Illmensee

Öff nungszeiten
(während der Sommerzeit)

Mittwoch 16.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr 

Öff nungszeiten
(während der Winterzeit)

Mittwoch 15.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 15.00 bis 17.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr 

Polizei/Feuerwehr/
Unfallrettung

Polizei
Notruf  110
Polizei Pfullendorf  07552 20160
Polizei Saulgau  07581 482-0

Feuerwehr
Feuerwehr  112
Kommandant  07558 1541

Unfallrettungsdienst/DRK
Unfallrettungsdienst
Krankentransport
und Wasserrettung  112
oder Notruf  110

Wasserversorgung Illmensee
Störungs-Notruf:  07558 9207-30
oder rund um die Uhr:  07552 2502

EnBW Störungs-Notruf  0800 3629477
TWS Störungs-Notruf  0800/804-2000

Apothekennotdienst

Der Apotheken-Notdienst kann täglich 
aktuell im Internet auf der Homepage der 
Landesapothekenkammer abgefragt werden :

-  unter : www.lak-bw.notdienst-portal.de
-   oder Tel. 0800 0022 833 

(kostenfrei aus dem Festnetz)
-  oder 22833 Handy (max 69 ct/min.)

Pfl egestützpunkt Landkreis Sigmaringen
Beratung für hilfe-und pfl egebedürftige 
Menschen und deren Angehörige
Hofstraße 12, 88512 Mengen
Tel.(07572) 7137 -431 sowie -372 und -368
E-Mail: pfl egestuetzpunkt@lrasig.de
Öff nungszeiten: vormittags:    
Mo-Do 09.30-11.30 Uhr
nachmittags: Do 16.00-17.30 Uhr
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

Ärztlicher Notfalldienst

Montag – Freitag
18.00 Uhr – 8.00 Uhr
116 117

Freitag, 18.00 Uhr – Montag, 8.00 Uhr
116 117

Kinderärztliche Notfallpraxis Singen
Samstag, Sonn- und Feiertags
10.00 Uhr – 12.00 Uhr und 
16.00 Uhr – 19.00 Uhr 0180 077312

Pfl egestützpunkt Landkreis Sigmaringen 
Hofstraße 12, 88512 Mengen
Tel.: 07572/7137-368 /-372 /-431 
Fax: 07572/7137-289
E-Mail:pfl egestuetzpunkt@lrasig.de

Zahnärztlicher Notdienst
an allen Wochenenden und Feiertagen,
jeweils zu erfragen unter Telefon:

01805 911-660 (Kreis Sigmaringen)
01805 911-630 (Kreis Ravensburg)
01805 911-620 (Bodenseekreis)

Selbsthilfegruppen
Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe 
Wilhelmsdorf, Telefon 07503 916186
Freundeskreis Heiligenberg, 
Bruno Kempter, Tel. 07554-8129

Familienhilfe
Familien- und Altenhilfe Drei-Seen e.V.
Kirchplatz 6  07558 91060

Dorfhelferinnenstation:
Dorfhelferinnenstation Ostrach
Ostrach  07585 300-18
oder
Bürgermeisteramt Illmensee –
Frau Spähler 07558 9207-15

Sozialstation St. Elisabeth 
Telefonnummer:  07552 92896-70
Fax-Nummer:  07552 92896-99 

Hospizgruppe Pfullendorf e.V. 
Einsatzleitung:  0172 7758681

Sozialstation der Diakonie
Telefon „rund um die Uhr“ 07503 929-900

Hebamme:
Frau Hilgenfeldt, Illmensee 07558 938946
Hebammensprechstunde 
- Kostenlose Einzelberatung für (werdende) 
Eltern mit Kindern im 1. Lebensjahr

Sprechzeit: Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr 
(ohne Überweisung, ohne Terminvereinbarung)
Im Fachbereich Gesundheit des Landratsamtes 
Sigmaringen, Hohenzollernstr. 12, 
72488 Sigmaringen 
Anschließend 12:00 bis 12:30 Uhr telefonische 
Sprechstunde unter: Telefon: 07571 102-4266
www.landkreis-sigmaringen.de/hebam-
mensprechstunde

Hand in Hand
Telefonische Erreichbarkeit zu den Öff nungs-
zeiten des Rathauses 07558-9207-21

Tierärztlicher Notdienst
Großtier - Praxis
Großtiere: 
Dr. Frank Bootz, 07585-9359085

Kleintierpraxis
Kleintiere: 
Dr. Angela Feuerstein-Bootz,  07585-2377

Beratungsstelle häusliche Gewalt(BhG)
Caritasverband Sigmaringen  07571 7301-0

WEISSER RING 
Opferschutz-Opferrechte-Opferhilfe 
Außenstelle Sigmaringen  0151-55164829

Gemeindeeinrichtungen:
Rathaus 07558/92070
Bauhof 07558/1337
Kläranlage 07558/308
Kindergarten „Storchennest“ 07558/920760
Grundschule 07558/920770
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Geburtstagsjubilare 
Am 03.02.2021 
vollendet Herr Dr. Marko Logarusic, 
Auf der Höhe 14, Illmensee-Ruschweiler, 
sein 75. Lebensjahr. 
  
Am 07.02.2021 
vollendet Frau Gabriele Ulrich 
Hauptstr. 19/4, Illmensee, 
ihr 70. Lebensjahr. 
  
Für das kommende Lebensjahr wünschen wir unserer Jubilarin 
und unserem Jubilar viel Glück, viele wunderschöne Momente 
und was das Wichtigste ist GESUNDHEIT! 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag am 14. 
März 2021 
1.     Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemeinde 

Illmensee wird in der Zeit vom 22. Februar bis 26. Februar 
2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rat-
haus Illmensee, Einwohnermeldeamt, Zimmer 1, Kirch-
platz 5, 88636 Illmensee (nicht barrierefrei) für Wahlberech-
tigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur 
überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Bundes-
meldegesetz eingetragen ist. 

  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat. 

2.     Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 26. Februar 2021 bis 12.00 Uhr im Rathaus 
Illmensee, Einwohnermeldeamt, Zimmer 1, Kirchplatz 5, 
88636 Illmensee (nicht barrierefrei) Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden. 

3.     Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens am 21. Februar 2021 eine Wahl-
benachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberech-
tigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4.     Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 70 
Sigmaringen durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so recht-zeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 

5.    Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person. 
5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person, wenn 
 a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist 

auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 11 Abs. 2 Satz 
2 der Landeswahlordnung (bis zum 21. Februar 2021) oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 
Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt 
hat, 

 b)  ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist nach § 11 Abs. 2 der Landeswahlordnung oder der 
Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Landtags-
wahlgesetzes entstanden ist, 

 c)  ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses dem Bürgermeister bekannt gewor-
den ist. 

  Der Wahlschein kann bis zum 12. März 2021, 18:00 Uhr im Rat-
haus Illmensee, Einwohnermeldeamt, Zimmer 1, Kirchplatz 
5, 88636 Illmensee (nicht barrierefrei) schriftlich, elektro-
nisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 

  Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

6.     Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

7.     Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 
 7.1.  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
7.2.  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl 

und 
7.3.  einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem die 

vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden 
ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Gemeinde, die 
den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und die Wahl-
scheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben sind. 

8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch den 
Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine ande-
re Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 

9.     Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

  
Illmensee, 25.01.2021 
  

Michael Reichle 
Bürgermeister
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Einladung 
zur Sitzung des Gemeinderats am  Dienstag, 09. Februar 2021, 
17.30 Uhr in der Drei-Seen-Halle, Hauptstraße 31 
  
Tagesordnung 
  
1 Bekanntgaben      
2 Bürgerfragen   
 Information  
3 Anträge und Anfragen an Bürgermeister oder Verwaltung
  Information  
4 Behandlung von öffentlichen Gemeinderatsprotokollen
 26.11.2020 Information  
5 -Kämmerei- 
  Sanierung der Außenbeleuchtung auf LED - Vergabebe-

schluss 
 01 / 2021  Beschluss  
6  -Bürgermeisteramt- 
  Umstrukturierung Wasserversorgung, 1. BA – Neubau 

Hochbehälter Illmensee – Vergabebeschluss  
 02 / 2021 Beschluss  
  7 - Kämmerei – 
 Austausch der Tore am Feuerwehrhaus 
 56 / 2020 Beschluss  
8 - Bürgermeisteramt – 
  Vergabe Honorarangebot zu Alternativenprüfung Bauge-

biete 
 59 / 2020 Beschluss  
9 - Kämmerei – 
  Information über den Jahresabschluss 2019 
 54 / 2020 Information  
10 -Hauptamt- 
  Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei Verstößen gegen ört-

liche oder polizeirechtliche Vorschriften - Handlungsemp-
fehlungen ‚

 57 / 2020 Beschluss  
  
Illmensee, 26.01.2021 

Michael Reichle 
Bürgermeister 
 
 

Änderung der Corona-Verordnung: 
Am 23.01.2021 hat die Landesregierung die fünfte Verordnung zur 
Änderung der CoronaVO zur Umsetzung der Beschlüsse der Minis-
terpräsidentenkonferenz vom 19.01.2021 beschlossen und 
notverkündet. Die Änderungen treten am 25.01.2021, die Änderun-
gen zum Alkoholverbot am 27.01.2021 in Kraft. Die Änderungen be-
schränken sich auf folgende Punkte: 
  

§ 1a - Allgemeines: 
Die befristeten Maßnahmen werden bis einschließlich Sonntag, 
14.02.2021 verlängert. 
  

§ 1d Abs. 1 Nr. 7 - Einschränkung von Einrichtungen: 
Hundesalons, Hundefriseure und vergleichbare Einrichtungen der 
Tierpflege werden von der Betriebsuntersagung ausgenommen. 
  

§ 1e - Alkoholverbot: 
Das pauschale Alkoholverbot wurde überarbeitet. Es beruht auf 
§28a Abs. 1 Nr. 9 IfSG, der lediglich ein Verbot der Alkoholabgabe 
oder-konsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in be-
stimmten öffentlich zugänglichen Einrichtungen zulässt. Entspre-
chend enthält § 1e nun eine Regelung, wonach ab dem 27.01.2021 

die Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonsti-
gen öffentlichen Orten von den zuständigen Behörden festgelegt 
werden. 
  

§ 1g Abs. 2 und 3 - Kirchliche Veranstaltungen: 
Bei Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften zur Religionsausübung sowie Veranstaltungen 
bei Todesfällen ist eine Datenverarbeitung nach § 6 durchzuführen. 
Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen sind bei der zuständigen 
Behörde spätestens zwei Tage im Voraus anzuzeigen. 
  

§ 1h - Einschränkung für Krankenhäuser und  
Pflegeeinrichtungen 

Die Maskenpflicht für Besucher in Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen wurde konkretisiert. 
  

§ 1i - Mund-Nasen-Bedeckung: 
Neu eingeführt wird die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mas-
ke oder einer Maske mit Standard „FFP2“ im Öffentlichen Personen-
verkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, beim 
Einkaufen und am Arbeitsplatz sowie bei religiösen Veranstaltungen. 
  

§19 Nr. 8 – Ordnungswidrigkeiten 
Der Ordnungswidrigkeitenkatalog wurde um den Verstoß gegen §1i 
erweitert. 
  
Die aktuell gültige CoronaVO, sowie weitergehende Informationen 
und FAQ können Sie, wie gewohnt, auf der Homepage des Landes 
Baden-Württemberg (www.baden-wuerttemberg.de) abrufen. Bei 
Fragen steht Ihnen jederzeit unser Hauptamtsleiter Markus Fel-
gendreher per Mail oder telefonisch zur Verfügung. (07558/920720 
oder felgendreher@illmensee.de) 
 
 
 

Geänderter Redaktionsschluss des  
Amtsblattes: 
Durch die Fasnet verschiebt sich der Redaktionsschluss auf 
Freitag, 05.02.2020 – 10.00 Uhr. 
Das Amtsblatt erscheint am Donnerstag, den 11.02.2020.
 
Wir bitten dies zu beachten, danach eingehende Mitteilungen 
können nicht veröffentlicht werden. 
Ihre Amtsblatt-Redaktion 
 

 
Information zur Räum- und Streupflicht: 
Wer muss räumen und streuen? 
Die Straßenanlieger sind verpflichtet, innerhalb der geschlossenen 
Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten, die Gehwege bzw. ent-
sprechende Flächen am Rande der Fahrbahn bei Schneeanhäufun-
gen zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen. 
  
Wer ist Straßenanlieger? 
Straßenanlieger sind die Eigentümer und Besitzer (z.B. Mieter und 
Pächter) von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von ihr 
eine Zufahrt oder einen Zugang haben. Als Straßenanlieger gelten 
auch die Eigentümer und Besitzer solcher Grundstücke, die von der 
Straße durch eine im Eigentum der Gemeinde oder des Trägers der 
Straßenbaulast stehende, unbebaute Fläche getrennt sind, wenn der 
Abstand zwischen Grundstücksgrenze und Straße nicht mehr als 10 
Meter beträgt. Sind mehrere Straßenanlieger für dieselbe Fläche ver-
pflichtet, besteht eine gesamtschuldnerische Verantwortung. Diese 
Anlieger haben sich zu einigen, wie die Pflichten ordnungsgemäß 
erfüllt werden. Bei einseitigen Gehwegen sind nur diejenigen Stra-
ßenanlieger verpflichtet zu räumen und zu streuen, auf deren Seite 
der Gehweg verläuft. 
  
Welche Wege sind zu räumen? 
Dies sind die Gehwege, die dem öffentlichen Fußgängerverkehr ge-
widmet sind. Außerdem Geh- und Radwege, Friedhof-, Kirch- und 
Schulwege sowie sonstige Fußwege. 
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Ist ein Gehweg auf keiner Straßenseite vorhanden, so sind Flächen 
in einer Breite von 1 m am Rand der Fahrbahn zu räumen und zu 
streuen. 
  
Haben mehrere Grundstücke gemeinsam Zufahrt oder Zugang zur 
sie erschließenden Straße oder liegen sie hintereinander zur glei-
chen Straße, so erstrecken sich die gemeinsam zu erfüllenden Pflich-
ten auf den Gehweg und die weiter genannten Flächen an den der 
Straße nächstliegenden Grundstücken. 
  
Umfang des Schneeräumens und Streuens 
Die Flächen, für die die Straßenanlieger verpflichtet sind, sind auf 
solche Breite von Schnee oder auftauendem Eis zu räumen, dass Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet und insbeson-
dere ein Begegnungsverkehr möglich ist; sie sind in der Regel min-
destens auf 1,00 m Breite zu räumen. Der geräumte Schnee und das 
auftauende Eis sind auf dem restlichen Teil der Fläche anzuhäufen. 
Straßenrinnen und Straßeneinläufe sind freizumachen, so dass evtl. 
Schmelzwasser ablaufen kann. 
  
Wann muss geräumt und gestreut sein? 
Die Gehwege bzw. die weiteren entsprechenden Flächen müssen 
werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 8.00 Uhr geräumt 
und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder 
Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wie-
derholt, zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet um 21.00 Uhr. 
  
Welches Streumaterial soll verwendet werden? 
Zum Bestreuen ist vorwiegend abstumpfendes Material wie Sand, 
Splitt oder Asche zu verwenden. Auftauende Streumittel sollten ver-
mieden werden. 
  
Wir weisen mit dieser Bekanntmachung alle Verpflichteten darauf 
hin, ihrer Räum- und Streupflicht nachzukommen. Insbesondere 
verweisen wir auf die Haftung der Verpflichteten bei Schadensfällen. 
  
Wichtig: 
Schnee und Eis von privaten Grundstücken dürfen nicht auf die 
öffentlichen Verkehrsflächen verbracht werden. 
 
 
Räum- und Streuplan der Gemeinde Illmensee 
für 2020/2021: 
Dringlichkeitsstufe I 
Auf der Höhe 
Ruschweiler - Judentenberg - Neubrunn 
Rieggerhof Kretzdorn 
Feriendorf Halde -Zufahrt 
Birkhofstraße bis Birkhof 
Sonnenhalde ( Lehr - Sievert - Schule ) Seestraße 
Kirchplatz 
Gewerbegebiet 
Feuerwehrzufahrt 
  
Dringlichkeitsstufe II 
Poststraße 
Reutestraße 
Mariahof 
Glashütte ( Großmann, Wolgast, Bohler, Baur, Wischnewski ) 
Am See 
Ahornweg - Buchenweg 
Fischergärtle 
Im Grund 
Panoramaweg 
Feriendorf Halde 
Radweg Sportplatz - Bushaltestelle Ruschweiler 
  
Dringlichkeitsstufe III 
Am Pfarrgarten 
Am Ried 
Am Wald 
Berghalde 
Birkenweg 

Blumenweg 
Eschenweg 
Inselwiesen 
Seeblickstraße 
Sonnenhalde 
Untere Sonnenhalde 
Seniorenwohnanlage 
Erlenweg 
Im Ösch 
Lärchenweg 
Pappelweg 
Obere Dorfstraße 
Gehweg Feriendorf Halde 
Kern, Sturmberg 
Öleweg 
Weg: Löffler – Stähs 
Anwesen Roth - Kapelle 
Lindenstraße 
Gemeindeweg: Hecht Neubrunn 
Illwangen - Knobel - Hecht Alfons 
Krumbach Weiß - Huber 
Radweg Illmensee Richtung Heiligenberg 
Radweg Illmensee Richtung Pfrungen – im Wechsel mit der Gemein-
de Wilhelmsdorf 
 
Hinweis: Wir bitten die Bürgerschaft um Verständnis, wenn die in 
Dringlichkeitsstufe III vorgesehenen Radwege nach Heiligenberg 
und Pfrungen erst ganz am Schluss geräumt werden! 
 
 

Fundbüro: 
gefunden wurde in der Sonnenhalde eine Lesebrille in grau/goldfar-
benem Metalletui 
  
Abzuholen im Rathaus - Fundbüro, Zimmer 1. 
 
 

Das Einwohnermeldeamt informiert: 
Gültigkeit der Kinderreisepässe 
Seit dem 1. Januar 2021 können Kinderreisepässe nur noch mit einer 
maximalen Gültigkeitsdauer von 12 Monaten ausgestellt werden. 
Solange der Kinderreisepass noch gültig ist, kann der verlängert 
werden. 
Eine Verlängerung ist seit dem 01.01.2021 auf ein Jahr begrenzt. 
Die Gültigkeit von bestehenden Kinderreisepässen ändert sich nicht, 
d.h. ein bereits auf 6 Jahre Gültigkeit ausgestelltes Dokument bleibt 
bis zum eingetragenen Ablaufdatum gültig. 
  
Was wird zur Beantragung benötigt: 
•  ein aktuelles Lichtbild (unabhängig vom Alter des Kindes, das 
Lichtbild muss biometrietauglich sein!) 
•  bisheriges Ausweisdokument, 
•  bei erstmaliger Beantragung in Ilmensee: Geburtsurkunde 
•  Unterschrift beider Elternteile & Ausweisdokumente 
•  Gebühr: 13,- € für die Ausstellung und 6,- € für die Verlängerung 
  
Neue Gebühr für den Personalausweis 
Seit dem 1. Januar 2021 beträgt die Gebühr für die Ausstellung eines 
neuen Personalausweises für antragstellende Personen, welche das 
24. Lebensjahr vollendet haben, 37,00 €. 
Die Gültigkeitsdauer bleibt wie bisher bei 10 Jahren. 
Die Gebühr für eine Person unter 24 Jahre bleibt bei 22,80 €. 
  
Was wird zur Beantragung benötigt: 
•  ein aktuelles Lichtbild (biometrietauglich) 
•  bisheriges Ausweisdokument, 
•  bei erstmaliger Beantragung in Illmensee: Geburtsurkunde 
•  persönliche Unterschrift 
•  Fingerabdrücke (freiwillig) 
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Einführung der eID-Karte für Unionsbürger und Angehörige 
des Europäischen Wirtschaftsraums 
Seit dem 1. Januar 2021 können Bürgerinnen und Bürger der 
Europäischen 
Union sowie Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums, 
die nicht  die deutsche  Staatsbürgerschaft besitzen, einen Antrag 
auf Ausstellung einer Karte mit Funktion zum elektronischen Identi-
tätsnachweis (eID-Karte) stellen. 
Mit der eID-Karte kann die Karteninhaberin oder der Karteninhaber 
die Online-Ausweisfunktion nutzen. Die Gültigkeit beträgt 10 Jahre. 
Eine verkürzte Gültigkeit bei Personen unter 24 Jahren ist nicht vor-
gesehen. Jede eID-Karte wird für eine Gültigkeitsdauer von zehn 
Jahren ausgestellt. Die eID-Karte kann nur für Antragsteller, die das 
16. Lebensjahr vollendet haben, und nur mit einer eingeschalteten 
Online-Ausweis-Funktion ausgestellt werden. Die antragstellende 
Person erhält zudem einen PIN-Brief. Die Beantragung der eID-Karte 
ist seit dem 1. Januar 2021  im Einwohnermeldeamt möglich. 
Wofür kann eine eID-Karte verwendet werden? 
Mit der eID-Karte kann die Karteninhaberin/der Karteninhaber die 
Online-Ausweisfunktion nutzen. Die Online-Ausweisfunktion dient 
dazu sich virtuell auszuweisen oder beispielsweise auch für das Aus-
füllen von Formularen im Internet. 
Die eID-Karte ist ausschließlich für den Online-Einsatz konzipiert und 
dient nicht als Ausweispapier oder als Reisedokument. Daher fehlen 
auf der eID-Karte Daten, wie z. B. Lichtbild, Unterschrift, Größe und 
Augenfarbe. 
Wer kann eine eID-Karte beantragen? 
Deutsche oder deutsche mit einer weiteren Staatsangehörigkeit 
können die eID-Karte nicht beantragen, da diese Personen sich mit 
Ihrem Personalausweis elektronisch ausweisen können. 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union (EU) 
oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR), die nicht Deutsche  im Sinne des Artikels 
116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind, können einen Antrag auf 
Ausstellung einer Karte mit Funktion zum elektronischen Identitäts-
nachweis (eID-Karte) stellen. 
Was wird zur Beantragung benötigt: 
•  Gültiger ausländischer Pass oder Personalausweis 
•  Mindestalter: 16 Jahre 
•  Gebühr: 37,00 EUR 
 
 
Wasserzählerwechsel nach Ablauf der Eichzeit 
im Jahr 2021
Aufgrund des deutschen Eichgesetzes wird Ihr Wasserzähler routine-
mäßig alle 6 Jahre gewechselt. 
Der Ausbau des alten Wasserzählers und der Einbau des neuen 
Wasserzählers sind für unsere Kunden mit keinen Kosten ver-
bunden. 
Damit der Wasserzählerwechsel zügig erfolgen kann, bitten wir Sie 
Ihren Wasserzähler jederzeit zugänglich zu halten. Dies ist auch ins-
besondere bei Schäden in der Wasserverbrauchsanlage sehr wichtig, 
da sich im Bereich des Wasserzählers die Absperreinrichtungen für 
die Wasserverbrauchsanlage befinden. Diese sollten ebenfalls, auch 
in Ihrem eigenen Interesse, jederzeit ungehindert zugänglich sein. 
Achten Sie bitte auch in Ihrem eigenen Interesse auf folgendes:
1. Veranlassen Sie, dass eine von Ihnen berechtigte Person bei dem 

Zählerwechsel anwesend ist, sofern Sie verhindert sein sollten.
2. Vergewissern Sie sich, dass der abgelesene Zählerstand richtig 

ist und bestätigen Sie durch eine Unterschrift auf dem Wasser-
zählerwechselbeleg.

3. Kontrollieren Sie nach Einbau des Wasserzählers mehrfach (im 
Abstand von einigen Tagen) die Dichtheit der Verschraubungen 
und der Ventile (Sichtkontrolle).

 
Die oben genannten Punkte dienen Ihrer und unserer Sicherheit, da 
es bei Schäden an Ihrer Wasserverbrauchsanlage wichtig ist, schnell 
die Wasserversorgung an dem Wasserzähler abstellen zu können. 
Mit den Arbeiten ist ein ortsansässiges Installateurunternehmen 
beauftragt. Der Monteur des beauftragen Unternehmens kann sich 
ausweisen. 
Für kurzzeitige Einschränkungen der Wasserversorgung, die im Zu-

sammenhang mit dem Zählerwechsel stehen, bitten wir um Ihr Ver-
ständnis. 
Ihre 
Regionalnetze Linzgau GmbH 
 
 
Information über die  
„Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung“: 
(Artikel 1)
1. Einführung des vorgezogenen Pflichtumtauschs
 
(Artikel 1 Nummer 7a, 16a zu § 24a Absatz 2 FeV) 
Durch Bundesratsbeschluss wurden Regelungen zum vorgezoge-
nen Pflichtumtausch für vor dem 19. Januar 2013 ausgestellte Füh-
rerscheine aufgenommen. Die Detailregelungen ergeben sich aus 
der neuen Anlage 8e zu § 24a Absatz 2 Satz 1 FeV. 
  
Mit diesen Regelungen soll sichergestellt werden, dass entspre-
chend der Vorgaben der Richtlinie 2006/126/EG bis zum 19. Januar 
2033 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine um-
getauscht werden. 
  
Danach sind Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 
ausgestellt wurden, in Abhängigkeit vom Geburtsjahr des Fahrer-
laubnisinhabers wie folgt umzutauschen: 
  
Geburtsjahr des Tag, bis zu dem der 
Führerscheininhabers Führerschein
 umgetauscht sein muss  
Vor 1953 19.01.2033  
1953 – 1958 19.01.2022  
1959 – 1964 19.01.2023  
1965 – 1970 19.01.2024  
1971 oder später 19.01.2025  
  
Bei Führerscheinen, die ab dem 01. Januar 1999 ausgestellt wor-
den sind, erfolgt der Umtausch zeitlich gestaffelt nach dem Ausstel-
lungsjahr des Führerscheins: 
  
Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der 
  Führerschein umgetauscht sein 

muss  
1999 – 2001 19.01.2026  
2002 – 2004 19.01.2027  
2005 – 2007 19.01.2028  
2008 19.01.2029  
2009 19.01.2030  
2010 19.01.2031  
2011 19.01.2032  
2012 – 18.01.2013 19.01.2033  
  
Nach Ablauf der genannten Fristen verliert der Führerschein seine 
Gültigkeit, die Fahrerlaubnis bleibt jedoch weiter gültig, so dass le-
diglich ein Verwarngeld in Höhe von derzeit 10,00 € erhoben wer-
den kann. § 4 Absatz 2 Satz 2 FeV wird in diesem Zusammenhang 
wie folgt neu gefasst. „Beim Führen eines Kraftfahrzeugs ist ein dafür 
gültiger Führerschein mitzuführen und zuständigen Personen auf 
Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.“ 
  
Neuausgestellte Führerscheine haben eine Laufzeit / Gültigkeit 
von 15 Jahren. 
 
  
Die Deutsche Rentenversicherung informiert: 
Hilfe bei der Steuererklärung
Auch Rentnerinnen und Rentner müssen Steuern zahlen, wenn das 
zu versteuernde Einkommen den jährlichen Grundfreibetrag über-
schreitet. 2020 lag der Grundfreibetrag für Alleinstehende bei 9.408 
Euro und für Verheiratete bei 18.816 Euro.
Wer eine Steuererklärung machen muss, nutzt dafür gern die »Mit-
teilung zur Vorlage beim Finanzamt«. Mit dieser Mitteilung beschei-
nigt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) den Ruheständlern 
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kostenlos die Rentenhöhe für das abgelaufene Jahr. Wer die Beschei-
nigung schon einmal angefragt hat, bekommt sie ab Mitte Januar 
wieder automatisch von der DRV zugesandt. Wer sie erstmals benö-
tigt, kann sie kostenlos unter www.deutsche-rentenversicherung.
de/steuerbescheinigung anfordern.
Weitere Informationen enthält die Broschüre »Versicherte und Rent-
ner: Informationen zum Steuerrecht«. Sie kann kostenlos unter der 
Telefonnummer 0721 825-23888 oder per E-Mail (presse@drv-bw.
de) bestellt werden. Im Internet unter www.deutsche-rentenversi-
cherung.de steht die Broschüre ebenfalls als PDF zum Herunterladen 
zur Verfügung. 
 
 

Abfallwirtschaft – Termine

ABFALLMELDUNG  
Die nächste Leerung der Restmülltonnen 
findet am Dienstag, 09.02.2021 statt. 
  
Die nächste Abholung der „Gelben Säcke“ 
findet am Montag, 08.02.2021 statt. 
  
Die nächste Leerung der Papiertonnen 
findet am Donnerstag, 11.02.2021 statt. 
  
Die „Gelben Säcke“ und die Müllgefäße sollten bereits 
ab 06.00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen. 
  
Wir bitten um Beachtung! 
 
 

Landratsamt Sigmaringen

Termine für Impfung in Hohentengen seit  
19. Januar buchbar 
Der Landkreis informiert, dass aller Voraussicht nach ab Dienstag, 
19. Januar Termine für eine Impfung in Hohentengen vereinbart 
werden können. Die erste Impfung war am Freitag, 22. Januar um 
11 Uhr. Seither soll dann montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr 
geimpft werden. 
  
Geplant ist, dass der Landkreis – wie jeder Kreis in Baden-Württem-
berg - bis dahin 585 Impfdosen bekommt. Wann genau sie geliefert 
werden, steht noch nicht fest. Die Woche darauf soll der Kreis dann 
erneut 585 Dosen bekommen. Nach den Vorgaben des Landes wer-
den 300 Impfdosen durch die zwei mobilen Impfteams in Pflege-
einrichtungen verimpft. 285 Impfdosen pro Woche können somit 
in Hohentengen verabreicht werden. Wie viel Impfstoff der Kreis im 
Februar erhält, hat das Land noch nicht mitgeteilt. 
  
Bereits jetzt können Termine für eine Impfung im zentralen Impfzen-
trum in Tübingen vereinbart werden. 
  
Alle Informationen rund um die Impfung hat der Landkreis unter 
landkreis-sigmaringen.de/impfen zusammengestellt. Dort ist auch 
ein Film zu sehen, der die Anmeldung erklärt und zeigt, wie die Ab-
läufe bei einer Impfung in Hohentengen sind. Die Corona-Hotline 
unter 07571 102 6466 hilft bei Fragen ebenso gerne weiter. Eine 
Terminvereinbarung -egal ob für Hohentengen oder Tübingen- 
ist aber weiterhin nur unter 116 117 oder impfterminservice.de 
möglich, da alle Impftermine zentral durch das Land Baden-Würt-
temberg vergeben werden. 
  
Da dies die einzige Möglichkeit ist, einen Termin zu reservieren, 
können das Gesundheitsamt und die Gemeinde hier nicht weiter 
unterstützen. Wer sich mit der Anmeldung am Telefon oder online 
schwer tut, sollte Familienangehörige, Bekannte oder Nachbarn 
bitten, hierbei zu unterstützen. Zudem bieten einige Vereine auch 

Unterstützung an. 
  
Dass Personen, Vereine oder sonstige Institutionen mehrere Men-
schen zur Impfung anmelden, ist derzeit nach Aussagen des Sozial-
ministeriums technisch nicht möglich. Nach Aussagen des Ministeri-
ums ist von jedem PC, Handy oder Tablet nur einmal eine Anmeldung 
für eine Impfung möglich. Auch telefonisch kann von einem Telefon 
nur einmal ein Termin vereinbart werden. 
  
Sollten Sie einen Termin erhalten haben, bitten wir Sie, möglichst al-
lein oder mit einer Begleitperson ins Impfzentrum zu kommen. Das 
Risiko, sich auf dem Weg dorthin anzustecken, sollte so gering wie 
möglich gehalten werden. Daher sind auch keine Sammelfahrten 
etwa mit Kleinbussen sinnvoll. 
  
Uns allen ist bewusst, dass aktuell nur sehr wenig Impfstoff zur Verfü-
gung steht und nicht jede oder jeder, der sich impfen lassen möchte, 
rasch einen Termin erhält. Weitere Möglichkeiten der Anmeldung 
würden allerdings nicht dazu führen, dass es mehr oder raschere 
Impftermine gibt. Daher bitten wir Sie, die vom Land vorgesehen 
Wege der Anmeldung unter 116 117 oder impfterminservice.de zu 
nutzen. So ist sichergestellt, dass Sie so rasch als möglich einen Ter-
min erhalten. 
  
  

Wie funktioniert die Anmeldung für einen 
Impftermin? 
Die Anmeldung funktioniert wie folgt: 
Wenn Sie sich impfen lassen wollen, gibt es zwei Möglichkeiten, wie 
Sie einen Termin erhalten: 
  
1.  Online-Anmeldung über www.impfterminservice.de 
Wählen Sie die Internetseite www.impfterminservice.de an. 
Am Bildschirm erscheint dann:  
• Corona Schutzimpfung online buchen (anklicken) 
• Bundesland (Auswahl Bundesland der Impfstelle) 
• Zum Impfzentrum 
• Impfzentrum (die gewünschte Impfstelle auswählen;

VORSICHT es besteht Verwechslungsgefahr) 
Als Bestätigung wird ein 12-stelliger Zugangscode übermittelt. 
Dieser Code ist zur Impfung unbedingt mitzubringen. 

  
2.   Anmeldung über Telefon Nr. 116 117 
Rufen Sie die Telefonnummer 116 117 an. Die Mitarbeitenden der 
Hotline vereinbaren einen Termin für Sie. Hier wird Ihnen telefonisch 
der 12-stellige Zugangscode mitgeteilt. 
Bitte schreiben Sie sich diesen auf und bringen sie ihn unbe-
dingt mit ins Impfzentrum. 
Wichtig: Gleich den zweiten Termin vereinbaren! 
  
Sie erhalten nicht automatisch einen zweiten Termin, sondern müs-
sen diesen selbst buchen. 
Egal ob Sie sich im Internet direkt oder über Telefon angemeldet ha-
ben, melden Sie sich gleich für die zweite Impfung in 21 Tagen an. 
  
Welche Unterlagen muss ich mitbringen?
Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zur Impfung mit: 
12-stelliger Zugangscode, den Sie bei der Terminvereinbarung erhal-
ten haben 
 Personalausweis 
 Krankenkassenkarte 
 Impfpass (wenn vorhanden) 
 Medikamentenliste (wenn vorhanden) 
Ihren Aufenthalt im Impfzentrum können Sie verkürzen, wenn Sie 
eine Vorabregistrierung vornehmen. Wählen Sie auf www.imp-
fen-bw.de „Zur Vorabregistrierung / Erfassung“. Hier besteht die 
Möglichkeit alle erforderlichen Formulare vorab auszufüllen. Sie 
können diese dann ausdrucken und mitbringen. Sollten Sie vorab 
keine Möglichkeit haben, die Unterlagen auszudrucken, können Sie 
diese auch im Impfzentrum ausfüllen. 
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Kann ich eine Begleitperson mitbringen?
Ja. Sie können, Sie müssen aber nicht. 
  
Welche Hygieneregeln sind zu beachten?
Bitte tragen Sie und ihre mögliche Begleitperson eine FFP-2-Maske. 
  
Wo gibt es weitere Informationen?
Unter www.landkreis-sigmaringen.de/impfen.de und telefonisch 
unter 07571 102 6466 
  
 
Hotline „Zuhören für Familien“ 24 Stunden 
erreichbar 
Kindergärten und Schulen sind erneut geschlossen, Veranstaltun-
gen werden abgesagt und soziale Kontakte unterbunden. Viele Men-
schen arbeiten schon seit längerem von zuhause aus. 
  
„Das fordert uns alle immer mehr heraus“, berichtet Hubert Schatz, 
der Leiter des Fachbereichs Jugend im Landratsamt. Nicht nur Er-
ziehende, sondern alle Familienmitglieder sind gleichermaßen ge-
fordert. Jeder versucht auf seine Weise mit der seit Wochen harten 
Situation umzugehen. 
  
„Eltern haben nun die Aufgabe, den Kopf nicht zu verlieren und das 
große Ganze im Blick zu behalten. Nicht immer gelingt das problem-
los und manche benötigen einen Rat, jemanden der einen Blick von 
außen darauf wirft“, berichtet Schatz. 
  
Die Beratungsstellen im Landkreis haben ihre Sprechzeiten über 
eine Hotline ausgeweitet, so dass zu jeder Tages und Nachtzeit Hil-
fe, Rat und Unterstützung da ist. Die Berater und Therapeuten von 
Erziehungsberatungsstelle, Beratungsstelle für Kinder und Jugend-
liche bei sexueller Gewalt, Beratungsstelle Häusliche Gewalt, Sucht-
beratungsstelle, Ehe- Familien und Lebensberatungsstelle und Haus 
Nazareth sind 24 Stunden, auch an Wochenenden und Feiertagen 
erreichbar. 
  
Außerhalb der gewohnten Sprechzeiten, wochentags ab 16:30 Uhr 
sowie an Wochenenden und an Feiertagen unter der Nummer 0170 
2208012. 
  
„Anrufen kann, darf und soll jeder, der Fragen rund um das Famili-
enleben hat oder seine Sorgen und Gedanken hierzu einfach einmal 
los werden möchte. Die erfahrenen Beraterinnen und Berater hören 
gerne zu und helfen, wo sie können“, sagt Schatz. 
  
  
Die Kontakte im Einzelnen: 
Suchtberatungsstelle 
Karlstr. 29, 72488 Sigmaringen 
07571 4188 u. 07571 1706 
suchtberatung-sigmariangen@agj-freiburg.de 
  
  
Erziehungsberatungsstelle 
Fidelisstr. 1, 72488 Sigmaringen 
07571 7301-60 
https://caritas-sigmaringen.de/erziehungsberatungsstelle/ 
  
Jugendberatungsstelle 
Fidelisstr. 1, 72488 Sigmaringen 
07571 7301-60 
WhatsApp 015155063555 
https://caritas-sigmaringen.de/jugendberatung/ 
  
Lichtblick 
Anlaufstelle bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
Fidelisstr. 1, 72488 Sigmaringen 
07571 7301-50 
lichtblick@caritas-sigmaringen.de 
www.caritas-sigmaringen.de/lichtblick
  

Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
In der Vorstadt 2, 72488 Sigmaringen 
07571 5787 
efl-sig@t-online.de 
eheberatung-sigmaringen.de 
  
Beratungsstelle Häusliche Gewalt 
Fidelisstraße 1, 72488 Sigmaringen 
07571 7496-06 
info@caritas-sigmaringen.de 
https://caritas-sigmaringen.de/beratungsstelle-hausliche-gewalt/ 
 
 
Safer Internet Day 2021: 
Lebenswelt Instagram, TikTok & Co 
Der Arbeitskreis Jugendmedienschutz des Forum Jugend|Sozia-
les|Prävention e.V. lädt am Dienstag, 09.02.2021 um 19:00 Uhr  zu 
einem digitalen Informationsabend mit dem Titel “ Lebenswelt 
Instagram, TikTok & Co“ ein. 
  
Coronabedingt wird damit der weltweite „Safer Internet Day“ erst-
mals im Internet und als Videokonferenz veranstaltet. Die Veranstal-
tung richtet sich in erster Linie an Eltern, steht aber auch anderen 
Interessierten offen. 
  
Soziale Netzwerke sind nicht mehr wegzudenken. Sie bilden für ei-
nen Großteil der Jugendlichen und Erwachsenen die zentrale An-
laufstelle, um sich auszutauschen. In der aktuellen Lage helfen die 
Plattformen Kontakt zu halten. Dennoch ist bei den Anbietern nicht 
alles Gold was glänzt. Konzerne wie Facebook besitzen die größten 
Plattformen wie Instagram und WhatsApp und bauen diese kontinu-
ierlich aus. Dabei kommen neue Funktionen hinzu, die die Sozialen 
Netzwerke immer mehr zu „Shopping Plattformen“ werden lassen – 
eine Entwicklung zu der „Influencer*innen“ mit beigetragen haben. 
Mit ausgefeilten Methoden versuchen die Konzerne ihre Nutzer und 
Nutzerinnen an sich zu binden. Dies geht erstaunlich gut und sorgt 
regelmäßig dafür, dass wir viel mehr Zeit mit den Apps verbringen 
als uns lieb ist. 
  
Es werden aktuelle Entwicklungen rund um die bekannten On-
line-Dienste vorgestellt. Unter anderem werden Angebote und Mög-
lichkeiten erörtert die verschiedenen Dienste innerhalb der Familie 
zu nutzen und seine Privatsphäre in diesem Bereich zu schützen. Ne-
ben einem fachlichen Input von Michael Weis von der Kinder- und 
Jugendagentur des Landkreises können Fragen an Fachleute aus 
der Jugendarbeit, Erziehungsberatungsstelle, Suchtberatungsstelle, 
der Polizei, Fachberatungsstelle bei sexueller Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen, dem Jugendmedienschutz und der Schule gestellt 
werden. 
  
Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung versandt. Anmel-
dung unter https://www.landkreis-sigmaringen.de/sid 
  
Vorab wird es einen Testtermin geben, bei dem Interessierte die Teil-
nahme an der Videokonferenz testen können. 
 
 

Nitratinformationsdienst für Landwirte 
Stickstoff ist ein wichtiger Pflanzennährstoff, der einer starken Dy-
namik im Boden unterliegt. Daher ist die Kenntnis des pflanzen-
verfügbaren Stickstoffs im Boden bei der Düngeplanung für land-
wirtschaftliche Kulturen von entscheidender Bedeutung. Hierfür 
sind entweder die amtlichen Vergleichswerte des Nitratinforma-
tionsdienstes Baden-Württemberg (NID) oder die Ergebnisse der 
Nmin-Bodenuntersuchungen heran zu ziehen. 
  
Die Ermittlung des pflanzenverfügbaren Stickstoffs über Nmin-Bo-
denuntersuchungen ist Pflicht für Ackerflächen, die in einem Nitrat-
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gebiet nach § 13 a der Düngeverordnung liegen. Ebenso gilt die 
Verpflichtung auch bei bestimmten Fruchtfolgekonstellationen in-
nerhalb von Wasserschutz-Problem- oder Sanierungsgebieten. Die 
Probennahme erfolgt ab dem 01. Februar und je nach Kulturart etwa 
zwei bis 3 Wochen vor der ersten Düngung. 
  
Die Geräte und das Material zur Probenahme können von den Land-
wirten bei den nachstehend aufgeführten Ausgabe- und Sammel-
stellen ausgeliehen werden. Hier werden die Bodenproben auch 
zwischengelagert, bevor sie von den nachstehend genannten Labo-
ren zur Untersuchung abgeholt werden. 
  

Name und Anschrift Telefon Ausgabezeiten Labor

Hubertus Kleiner 
Laiz, Weinfeldhof, 
72488 Sigmaringen

07571/
64285

Mo - Fr: 
ab 17:00 Uhr bzw. 
nach voriger Ab-
sprache

Lehle

Leo Biener 
Kettenacker, 
Tigerfeldstr. 12
72501 Gammertingen

07574/
4159

Mo - Fr: 
nach voriger Ab-
sprache

Lehle

Albert Sprißler 
Inneringen, Brühlstr. 17
72513 Hettingen

07577/ 
3409

Mo - Fr: 
ab 17:30 Uhr

Geier

BayWa AG 
Paradiesstr. 35
88348 Bad Saulgau

07581/
200650

Mo - Sa: 
08:30 - 12:30 Uhr
Mo - Fr: 
13:30 - 17:00 Uhr

Geier

Kleck Agrar GmbH 
Lampertsweiler, 
Valentinstraße 42 
88348 Bad Saulgau

07581/
48400

Mo - Sa: 
8:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 
13:30 - 17:00 Uhr

Lehle

BayWa AG 
Raiffeisenstr. 2
88356 Ostrach

07585/ 
930510

Mo - Sa: 
09:00 -12:00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr: 
13:15 - 17:00 Uhr

Geier

Maschinenring 
Alb-Oberschwaben 
Hauptstrasse 17
88356 Ostrach

07585/ 
93070

Mo - Do: 
08:00 - 12:30 Uhr
13:30 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 14:00 Uhr

Lehle

Werner Schultheiß 
Sahlenbach 5
88630 Pfullendorf

07552/ 
97075

Mo - Fr: 
ab 18:00 Uhr

Geier

  
Alternativ können auch folgende Lohnunternehmen mit der Probe-
nahme beauftragt werden: 
Rudolf Stehle, Hohentengen  07572/1853 
Werner Schultheiß, Pfullendorf 07552/97075 
Wendelin Bottling, Heiligenberg 07554/8845 
Bodenlabor Lehle, Laichingen 07333/947212 
  
Interessierte Landwirte erhalten weitere Informationen zu den 
Nmin-Bodenuntersuchungen bei den NID-Ansprechpartnern des 
Fachbereichs Landwirtschaft Albert Böhler (07571/102-8628) und 
Thomas Enzenross (07571/102-8623) oder auf der Internetseite des 
Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg 
(www.ltz.de) unter dem Arbeitsfeld „Nitratinformationsdienst“.   
  
 

Katholische Gemeindebücherei Illmensee 
Kostenlose Ausleihe im Pfarrhaus direkt neben der Kirche. 
Öffnungszeiten: geschlossen 
ONLINE-Ausleihe: www.bibkat.de/illmensee  
E-Mail: buecherei-illmensee@t-online.de 

Liebe Leserinnen, lieber Leser, 
  
die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie wurden 
bundesweit bis zum 14.02.2021 verlängert. So bleibt die 
Bücherei weiterhin geschlossen. Für die Online-Ausleihe 
sind vom Büchereiverband mit der Landesregierung 
Lockerungen vereinbart worden. Wir werden jetzt mit allen 
Behörden und dem Team versuchen, die Ausleihe wieder 
Online zu starten. Bitte, haben Sie noch etwas Geduld. 
  
Die ganze Welt hofft auf eine Besserung der Pandemie und 
eine Rückkehr zu einfacheren Verhältnissen. 
Wir wünschen Ihnen und uns, dass wir mit Zuversicht und 
viel Kraft diese Zeit meistern. Bleiben Sie gesund. 
  
Ihr Bücherei-Team 
 
 

Aktuelle Infos – Was? Wann? Wo?

 

Kreisverein Badische Jäger Überlingen e.V. 
Mit Bedacht sich in der Natur bewegen 

Derzeit müssen we-
gen der Corona-Pan-
demie viele Ein-
schränkungen und 
Vorschriften im täg-
lichen Leben beach-
tet werden. Mehr als 
sonst schätzen daher 
viele Menschen, dass 
sie sich in der Natur 
frei bewegen kön-
nen. 
Dabei hinterlassen 
sie allerdings ihre 
Spuren in Wald und 
Flur und nicht nur 
ihre, auch die von ih-

ren Hunden, Pferden und Mountainbikes. Manche dieser Abdrü-
cke finden sich abseits der festen Wege und in stillen Winkeln der 
Wälder. Haben diese Menschen dabei auch an die Waldbewohner 
gedacht? 

Viele Wildtiere, vor allem unsere Rehe, leben in den Wintermona-
ten auf Sparflamme. Sie fahren unabhängig von der Witterung 
ihren Stoffwechsel herunter und passen sich so an die Nah-
rungsengpässe an. Jede Störung, Flucht und Stress führen zu er-
höhtem Energieverbrauch. Dieser muss dann durch zusätzliche 
Nahrungsaufnahme gedeckt werden. Wenn aber Kräuter und 
Weichholzsträucher als Nahrung fehlen oder wegen Waldbesu-
chern nicht zugänglich sind, stillen die Tiere ihren Hunger an jun-
gen Waldbäumen. Die Wiederaufforstung der klimageschädigten 
Wälder leidet darunter. Der Waldbesitzer beklagt sich dann beim 
Jagdpächter darüber und verlangt von diesem Schadensersatz. 
Deshalb appellieren Jägerinnen und Jäger an Spaziergänger, 
Mountainbiker, Langläufer, Reiter und alle Naturfreunde, die sich 
draußen bewegen: 
Bitte bleiben Sie auf den festen Wegen, nehmen Sie im Wald 
ihre Hunde an die Leine, bewegen sie sich bei Tageslicht im 
Freien, nicht bei Dunkelheit mit Stirnlampen, reflektierender 
Kleidung oder blinkenden Hundehalsbändern. 

Nehmen Sie so Rücksicht auf die Wildtiere in Wald und Feld.  
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Mitteilungen aus den Schulen

Gymnasium
Wilhelmsdorf

Lucas Braun holt den 2. Preis beim Landeswett-
bewerb Mathematik
Der Landeswettbewerb Mathematik findet jedes Jahr zum Schuljah-
resbeginn statt und richtet sich an SchülerInnen bis einschließlich 
Klassenstufe 10. In Baden-Württemberg haben 531 Jugendliche in 
der ersten Runde teilgenommen. Eigenständig müssen die Teilneh-
merInnen dabei komplexe Aufgabenstellungen lösen oder sogar 
kleinere Beweise führen.
Der Landeswettbewerb Mathematik versteht sich dabei als eine 
schulübergreifende Form der Begabtenförderung. Er soll für jüngere 
SchülerInnen eine Anregung sein, ihre mathematische Begabung zu 
testen und weiter zu entwickeln. Dies ist Lucas Braun aus der Klasse 
9a besonders gut gelungen. Er hat sich den schwierigen Aufgaben 
gestellt und erreichte einen hervorragenden Zweiten Preis! Damit 
qualifiziert er sich für die 2. Runde des Landeswettbewerbs, die im 
Frühjahr stattfindet. Ganz herzlich möchten wir ihm zu diesem aus-
gezeichneten Ergebnis gratulieren!
M. Ströhle 

Otto Lilienthal 
Realschule Wilhelmsdorf

Grundschulinfotag an der Otto-Lilienthal-Real-
schule
Unser Informationsnachmittag für Viertklässler und deren Familien 
am 26.02.2021 kann leider nicht in der gewohnten Form durchge-
führt werden.
Damit die Kinder und deren Familien sich trotzdem ein Bild von un-
serem Bildungsangebot an der Otto-Lilienthal-Realschule machen 
können, haben wir für einen ersten Eindruck ein Vorstellungsvideo 
produziert. Es kann unter diesem Link auf Youtube aufgerufen wer-
den: Der Grundschulinfotag am 26. Februar wird dann um 15 Uhr 
in digitaler Form beginnen. Auf der Website www.realschule-wil-
helmsdorf.de wird Schulleiter Thomas Plösser die Zuschauer im Vi-
deo-Livestream begrüßen und anschließend die Otto-Lilienthal-Re-
alschule vorstellen. Zusätzlich wird ein virtueller Schulhausrundgang 
angeboten. Auch für die Interessenten für den bilingualen Zug wird 
es ausführliche Informationen geben. Es wird dafür gesorgt sein, 
dass auch in diesem Format jede Frage beantwortet werden kann. 
Eine Webcam wird für die Teilnahme nicht erforderlich sein, Mobil-
geräte sind möglich, Sie werden aber vom größeren Bildschirm eines 

PCs oder Laptops profitieren. Näheres zum Ablauf des Programms 
finden Sie vorab ebenfalls auf der Website der Realschule.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wen-
den Sie sich gerne telefonisch über das 
Sekretariat an die Schulleitung (07503 
921-210 vormittags). Persönliche Haus-
führungen für einzelne Familien durch 
die Schulleitung sind ebenfalls möglich, 
auch hierzu vereinbaren Sie bitte einen 
Termin im Sekretariat.
Das Team der Otto-Lilienthal-Realschule 
freut sich auf Sie und Ihre Kinder! Gerne 

hätten wir Sie in unserer Schule persönlich begrüßt, doch dieses Jahr 
ist alles anders. Machen wir das Beste daraus!
 
 

Vereinsnachrichten

CDU
Gemeindeverband Illmensee

Terminverschiebung 
Aufgrund der aktuell gültigen Corona-Bestimmungen müssen wir 
unsere ordentliche Hauptversammlung wiederholt verschieben. Für 
Mai/Juni 2021 wird ein neuer Termin für die Durchführung der Jah-
reshauptversammlung gesucht. 
Wir werden weiterhin unsere CDU-Kandidaten im Wahlkampf 
tatkräftig, im Rahmen unserer Möglichkeiten, unterstützen. Ge-
meinsam mit allen Bürger*innen müssen wir die Pandemie, durch 
Einhalten der Schutzregeln, erfolgreich bekämpfen. In der Nachpan-
demiezeit müssen wir in der Lage sein, die wirtschaftlichen, kultu-
rellen und weiteren Schäden zu beheben und unseren gewohnten 
Lebensalltag systematisch und auf einer ökologisch verträglichen 
Basis weitestgehend wieder herzustellen. 
  
Ihr CDU-Gemeindeverband  Illmensee 
 
 

Sportverein
Illmensee

Neues vom SV Illmensee 
Auch während der Einschränkungen durch die Pandemie waren ei-
nige SVI-Mitglieder fleißig. Kurz vor Weihnachten wurden die Weih-
nachtspost der Gemeinde von den D-Jugendlichen des SVI an die 
Senioren verteilt. 
Ebenso zeigte sich die Fußball-Jugend für die Verteilung der gel-
ben Säcke verantwortlich. Diese geschah wie in den letzten Jahren 
in den ersten Wochen des Januars. 
In den Verbänden laufen die Vorbereitungen auf die Wiederaufnah-
me des Sports nach dem Lockdown. So plant der Tischtennisver-
band, die ausgefallen Begegnungen der Vorrunde nachzuholen, 
und diese Vorrunde dann wie eine ganze Saison zu werten. 
Im Fußball sind aktuell noch Begegnungen für Ende Februar ange-
setzt, die aber sicher nicht stattfinden können. Deshalb wird es hier 
wohl auf eine ähnliche Regelung rauslaufen. Denkbar ist, dass am 
Ende dann noch eine Auf- und Abstiegsrunde ausgetragen wird. 
Auch im Tennissport laufen die Planungen für die kommende Frei-
luftsaison bereits. Die Damen werden erneut mit einer Vierer-Mann-
schaft an der Runde teilnehmen. Eine Neuerung gibt es hier im 
Herrenbereich zu vermelden. Damit wir weiterhin mit einer Sech-
ser-Mannschaft starten können, spielen wir diese Saison als Spielge-
meinschaft zusammen mit der TG Deggenhausertal. 
Ich bin guter Dinge, dass wir nach dem Lockdown wieder in klei-
nen Schritten zu dem Sportbetrieb zurückkehren können, den wir 
im Sommer und im Herbst veranstalten konnten. Bestimmt werden 
die einzelnen Stufen uns diesmal leichter fallen, weil wir die entspre-
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chenden Konzepte in der Schublade haben und uns schon einmal 
damit zurechtgefunden haben. 
Bleiben Sie sportlich und gesund! 
 
Für den SVI
Sascha Baier 

 
 
Der Sportverein wird fünfzig!! 
Am 28. August jährt sich die Gründung des Sportvereines zum fünf-
zigsten Mal. Es ist noch völlig unklar, ob und in welchem Rahmen wir 
an diesem Tag unser Jubiläum feiern können. Deshalb soll das Jahr 
2021 auch dafür genutzt werden. sich an die vielen Aktionen und 
Momente zu erinnern, die sportlich in dieser langen Zeit stattgefun-
den haben. 
Neben einer Artikelserie, die im Amtsblatt erscheinen wird, sollen 
auch kleine sportliche Events, wie Turniere oder Mitmachaktionen, 
stattfinden. Die Recherche für die Berichte gestaltet sich aktuell sehr 
schwierig, da der Kontakt zu den Gründungsmitgliedern und den 
Zeitzeugen der früheren sportlichen Veranstaltungen durch die Kon-
takteinschränkungen nur bedingt stattfinden kann. 
Dennoch freue ich mich sehr, dass es gelungen ist, mit den Kleinsten 
in die Serie zu starten. Gesine Brauer berichtet über die Geschichte 
des Kinderturnens in der Drei-Seen-Gemeinde. 
Viel Spaß beim Lesen! 
Sascha Baier 
  

Ein Bericht übers Kinderturnen beim  
SV Illmensee 
Lange bevor ich 2007 mit dem Kinderturnen begonnen habe, gab es 
bereits etliche Kinderturngruppen mit vielen engagierten Übungs-
leitern. Gegründet wurde die Abteilung von Frau Angelika Müller 
1976. Zuerst fand das Kinderturnen noch in der alten Turnhalle un-
ter der Grundschule statt. Als dann die Drei-Seen-Halle fertiggestellt 
war zog auch diese Abteilung in die neue Halle um. Was muss das für 
eine Freude gewesen sein. So viel Platz zum Rennen zu haben ohne 
Säulen dazwischen und so viele neue Geräte. Ein Traum! 
Das Kinderturnen übernahm wohl nach Frau Müller Frau Möller. 
Gleichzeitig gründete Frau Möller auch das Mutter-Kind-Turnen, 
welches ein paar Jahre später Erika Waibel und dann Frau Weken-
mann übernahm. Das Kinderturnen leiteten weiterhin Frau Müller, 
Frau Möller und Frau Polte und dann für viele Jahre Frau Bock. Im-
mer wieder mal stellte sich die Frage der Nachfolge. In dieser Zeit, 
fand sich immer wieder jemand zum Weitermachen. Jemand, der es 
sich nicht vorstellen konnte, wie es ohne Kinderturnen wäre. Es gab 
da aber nicht nur Kinderturnen für 4-6 Jährige. Sowohl Willi Metzler 
als auch Herr Volk boten Kinderturnen für bis 12 Jährige Kinder an. 
Zwei, drei Jahre lang gab es sogar eine Geräteturngruppe für 12-14 
Jährige Mädchen unter der Leitung von Frau Waibel. Laut allen mit 
denen ich so sprach war es wohl immer lebhaft. Jeder berichtete von 

dieser Zeit, dass er oder sie viel Einsatz gebracht hat und immer wie-
der neue Ideen einbrachte. Aber es schien mir auch so, als ob auch 
unendlich viel wieder zurückkam. Alle erzählten sie mit viel Wärme 
von schönen produktiven aber turbulenten Stunden, wie sie halt im 
Kinderturnen so sind. 
Wer genau von wann bis wann jeweils das Kinderturnen geleitet hat, 
ist leider nicht festgehalten worden. Doch etliche Eltern und ehema-
lige Kinderturnkinder haben so eine kleine Chronik zusammenge-
tragen, die ich am Ende wenn auch etwas bruchstückhaft nun mal 
festgehalten habe. 
Vor nun ungefähr 14 Jahren habe ich als Übungsleiterin das Kin-
derturnen neu gestartet. Zu dieser Zeit war die Kindersportschule 
von Wilhelmsdorfhier im Ort.  KISS war sehr gut, aber wir konnten 
uns dies neben Musikschule und Kindergarten nicht auch noch leis-
ten. So entstand damals mit Andrea Martin zusammen die Idee, ein 
Kinderturnen über den Sportverein anzubieten. Beide waren wir Lai-
en. Aber wir hatten Spaß, Ideen und jede von uns drei Kinder, die 
bald andere mitzogen. Wir wurden jedes Mal besser und sicherer. 
Ende 2007 also kaum ein Jahr später habe ich meine Trainerlizenz 
fürs Kinderturnen erworben. Es war total interessant. Und ich wurde 
bestärkt, dass die Art in der wir versuchten das Turnen zu vermitteln, 
einen richtigen Ansatz hatte, nämlich mit Bewegungsgeschichten. 
Kinder lieben sie. Sie haben die Gabe sich einfach so als Flugzeug 
darzustellen bzw. es zu leben. Sie machen den Startcheck mit allem 
was dazu gehört, Scheibenwischer vorne und hinten (oder eben 
auch nicht, aber lustig ist es trotzdem), Lichter, Stoßdämpfer oder 
wie die Dinger heißen, die die Landung abfedern, Düsen- und Pro-
peller-Test. Allerdings muss man den Betrieb schon auch hören. Tan-
ken von Kraftstoff und Toilettenwasser und das Beladen von Gepäck-
stücken und Essen darf natürlich nicht fehlen. Dann geht es langsam 
an den Start und wir zählen gemeinsam dem Start entgegen und 
dann fliegen wir, durcheinander durch die Halle über Berge und das 
Meer über Wale und Fischschwärme hinweg in ferne Länder. Dort 
gibt es wackelige Brücken, Seilbahnen, Burgen, dunkle Gänge usw. 
Dafür brauchen wir alles, was im Geräteraum rumsteht. Barren, Reck, 
Kasten, Bänke und Matten. Es ist schon viel drin, aber manchmal ist 
auch das zu wenig. 
Das Kinderturnen soll sehr viele Bereiche abdecken. Es soll dazu 
dienen sowohl die konditionellen Fähigkeiten (wie Ausdauer, Kraft, 
Beweglichkeit und Schnelligkeit) zu stärken, als auch die koordina-
tiven Fähigkeiten (wie Orientierungs-, Rhythmus-, Gleichgewichts-, 
Reaktions-, Differenzierungs-, Kopplungs-, Umstellungs- und Anti-
zipationsfähigkeit) zu fördern. Es soll Raum schaffen für die kreati-
ve Entfaltung der Kinder, die Eigenwahrnehmung stärken und die 
Möglichkeit bieten in einem geschützten Rahmen das soziale Ver-
halten zu erproben und zu erlernen. Spielerisches Lernen und Tur-
nen steht hier im Vordergrund. Eine Spezialisierung findet hier nicht 
statt. Das heißt, dass wir im Kinderturnen eigentlich versuchen alles 
abzudecken, was aber bei der Fülle der Themen dazu führt, dass alles 
irgendwann mal dran kommt wie Werfen, Balancieren, Rollen und 
dass alles möglichst irgendwo mit eingepackt ist. Gut eignen sich 
hierfür Bewegungsgeschichten, wie vorher erwähnt. So können auf 
spielerische Art viele gymnastische Übungen eingepackt werden. 
Bei den Geräteaufbauten lege ich Wert darauf eine Mischung ver-
schiedener Aspekte zu haben wie hangeln, stützen, hüpfen, krie-
chen, balancieren, werfen und klettern. Es ist bei den älteren zwar 
kurzzeitig sehr wichtig, dass sie auf die Geräte dürfen: „Gesine, wann 
dürfen wir endlich auf die Geräte?“, doch nach spätestens 10 Minu-
ten kommen die ersten und fragen: “Dürfen wir die Rollbretter holen, 
die Bälle, die Bauklötze ...“. Ja, diese drei sind der absolute Renner. Sie 
spielen, toben, bauen und bunkern damit. Es ist völlig klar, dass wir 
am Ende alles wieder gemeinsam aufräumen. Aber zunächst wird 
probiert. Als Übungsleiter versuchen wir hier Neues zu zeigen, hel-
fend beim Ideenentwickeln beizustehen und spielend neue Impulse 
in das völlig freie Spiel einzubringen, wie zum Beispiel eine plötzlich 
heimlich geänderte Bunkertaktik. Und das macht wirklich Spaß! Das 
Schöne daran ist, dass hierbei noch richtig viel in den Kindern pas-
siert. 
Wenn es uns reicht machen wir am Ende immer noch ein Spiel mit 
oder ohne Ball. Und nur ganz selten gehen wir ohne ein Fingerspiel 
vor dem Abschlusslied auseinander. 
Ziemlich von Anfang an haben wir mit zwei Gruppen begonnen. 
Eine für die 2-4 Jährigen mit Erwachsener Begleitung und eine für 
die 4-6 Jährigen. Wir wollten keine Konkurrenz zum KISS sein. Wir 



 | Donnerstag, 28. Januar 2021

12 Amtsblatt der Gemeinde Illmensee

waren eine Ergänzung. Das eine war das Kinderturnen das andere 
die Kindersportschule. Doch das Mutter- Kind – Turnen gab es nur 
beim Sportverein. Es hat einen Vorteil, wenn Erwachsene dabei sind. 
So muss man nicht alleine aufbauen. Aber es kann auch ein Nachteil 
sein. Dann nämlich, wenn die Mamas, vor allem die Mamas, anfan-
gen zu quatschen. Ich kann das ja schon verstehen. Da ist man mal 
beisammen und die Kinder sind aufgehoben. 
Manchmal kam auch mal ein Papa mit ins Turnen. Das war und ist im-
mer etwas ganz Besonderes für das jeweilige Kind. Da kommt dann 
so richtig Schwung rein. In den meisten Fällen haben die Papas die 
Kinder mehr herausgefordert als die Mütter. Gerechterweise muss 
man auch sagen, dass sich die Kinder von ihren Vätern mehr heraus-
fordern ließen. 
Bei manchen Kindern kam auch mal eine Oma mit. Sie machten dies 
ganz gut mit und das trotz künstlichem Kniegelenk. Doch eine Oma, 
die war unschlagbar. Die testete alle Geräteaufbauten. Rosa Rösch. 
Über sechs Jahre lang kam sie mit einem, zwei oder drei Enkeln 
gleichzeitig. Und es war für uns beide ein trauriger Abschied als die 
jüngsten zu den großen kamen. Nachdem Rosa nicht mehr dabei 
war, ging so gut wie keine Mama mehr auf die Geräteaufbauten. Ich 
verstand es nicht, weil ich es genauso wie Rosa einfach herrlich finde. 
Also Rosa erklomm alles und die andern hatten in ihrem Beisein kei-
nen Grund zu sagen, dass sie das nicht mehr könnten. 
Doch bevor hier ein falsches Bild entsteht. Es sind die Mamas, die 
sich mit den Kindern auf den Weg ins Kinderturnen machen. Es sind 
diejenigen, die wie ein Regenwurm auf dem Boden kriechen sollen, 
sich wie ein Affe kratzen sollen oder wie eine Rakete rennen sollen. 
Sie machen es mit. Sie haben auch ihren Spaß daran. Sie gehen ins 
Kinderturnen obwohl sie auch zum Schwätzen gehen könnten. Aber 
sie kommen, weil sie es für wichtig halten und sehen wie gut es ihren 
Kindern tut. Und sie kommen auch dann, wenn sie keine Lust aufs 
Kinderturnen haben, aber die Kinder sie danach fragen. 
Zusammen mit Andrea Martin habe ich das Kinderturnen etwa drei 
Jahre geleitet. Doch ihre Kinder waren nun genauso wie meine aus 
dem Alter raus gewachsen und ich wurde sicherer. So habe ich das 
Kinderturnen alleine weitergeleitet. So manche Höhen und Tiefen 
habe ich erlebt. Rückschläge, die mir nachgingen. Wieso reagiert 
das Kind so, wie geht es besser, was war da los? Manches gelang mir 
es zu lösen, bei manchem hatte ich meine Probleme. Doch mit den 
Jahren stieg die Erfahrung. Dabei stieg auch der innere Anspruch, 
möglichst jedem Kind in dieser Zeit, Zeit zu widmen. Die Gruppen-
größe stieg und meinem Anspruch konnte ich nicht mehr gerecht 
werden. Ein Glück, dass es am Gymnasium ein soziales Projekt gab. 
Sozialstunden mussten die Jugendlichen leisten. Maria und Leander 
haben das gemacht. Und Leander blieb. Mittlerweile macht er das 
vierte Jahr mit. Er hat seinen Spaß daran, die Kinder lieben ihn und 
sie hören auf ihn. Und er ist daran gewachsen. 
Er sieht die Kinder heute anders als früher. Er bestaunt und bewun-
dert sie. Er hört Sätze, die einen schmunzeln lassen, sieht wie sich 
kleine Liebespaare bilden, Streit und Versöhnung. Und er sieht das 
Kind wie es ist mit seinen Schwächen und seine Stärken und seinem 
Weg zum größer werden. 
Das Kinderturnen, es bringt uns immer wieder auf den Boden. Es for-
dert heraus. Aber es gibt. Es gibt so viel. Spielen, Toben, Augen die 
leuchten oder funkeln, Energie die bewegt sein will und vor allem, 
vor allem Kinder, die ehrlich sind und einem zeigen, aber auch sagen, 
wann man sich zu wichtig nimmt. Ja, das Kinderturnen fehlt mir und 
Leander. Und es fehlt besonders dann, wenn ein Kind zu mir sagt: 
„Gell Gesine, bald ist wieder Kinderturnen.“ Und ich nur „Hoffentlich“ 
sagen kann. 
Doch es geht nicht nur uns so. Auch Mike Rudolph geht es so. Er lei-
tet seit dem Frühjahr 2019 mit viel Elan und Freude eine Kinderturn-
gruppe für Kinder ab 8 Jahren. Wir drei sind nur eine kleine Anzahl 
derer die seit der Gründung des SVI Turnen für Kinder begonnen und 
für eine Zeitlang geleitet haben. Hier der Versuch einer langen Auf-
listung.
• Frau Anita Müller hat 1974 die Abteilung Kinderturnen gegrün-

det und von 1974 an das Kinderturnen noch in der alten Turnhalle 
begonnen.

• Lore Möller gründete 1976 das Mutter-Kind-Turnen
• Frau Waibel hat ab 1979-84 für 5 Jahre das Mutter- Kind-Turnen 

geleitet
 
1982-84 hat sie Gerätturnen für 14-Jährige Mädchen für ca.2 Jahre 

lang angeboten 
(und ab 2001 zusammen mit ihrer Tochter VHS Kurse für Mut-
ter-Kind-Turnen angeboten)
• von Frau Wekenmann hat von 1984-1986 das Mutter-Kind-Tur-

nen fortgeführt
• dazwischen Frau Möller fürs Kinderturnen?
• Anita Müller hat von 1981-83 nochmals das Kinderturnen geleitet
• vermutlich haben von da an bis 1992 Lore Möller und Frau Polte 

gemeinsam das Kinderturnen geleitet
• 1992-96 haben Frau Polte und Frau Bock gemeinsam das Kin-

derturnen geleitet
• 1996-2003 hat Frau Bock allein weitergemacht
• 1993-1995 hat Herr Volk eine freier Sportgruppe für 6- bis 10-jäh-

rige gegründet
• 1995 hat Willi Metzler Kinderturnen für 7-11 Jährige allein ange-

boten und dann noch weitere drei Jahre mit Siegfried Felix zu-
sammen bis 1998 geleitet

• Von 2004-2017 hat die Kindersportschule von Wilhelmsdorf KISS 
als Außengruppe hier in Illmensee eigenständig und unabhängig 
vom Sportverein zwei Gruppen gegründet. Dies war vom Verein 
geduldet, weil es in dieser Zeit keine eigenen Übungsleiter gab. Im 
Gegenzug war der Beitrag fürs Kiss für SVI-Mitglieder um einiges 
günstiger.  

• Gesine Brauer mit Andrea Martin (drei Jahre), Maria Brauer 1 
Jahr, Leander Brauer 4 Jahre Mutter-Kind-Turnen und Kindertur-
nen seit 2007

• Anne Mutter, Deborah Weber, Hannah Konrad, Maria Brauer 
von 2013 drei Jahre lang bis 2016 Mädchenturnen,

• Mike Rudolph hat nun ein Kinderturnen ab 7 Jahre seit 2019 neu 
angefangen

 
Falls jemandem hier in dieser Chronik ein Fehler auffällt oder der/
diejenige bemerkt, dass jemand fehlt, darf er sich gerne bei mir mel-
den. Tel 939909 
Jeder von ihnen hatte seinen eigenen Charakter. Doch alle haben 
sie eines gemeinsam. Mit oft wenigen Fachkenntnissen aber dafür 
mit viel Herz für die Sache und der eigenen Begeisterung am Tur-
nen, haben sie die Gruppen geleitet und die Kinder mitgenommen 
auf ihre Art und Weise. Ihnen allen gebührt auch Jahre später nach 
dem eigentlich nur noch wenige von ihrem Einsatz mehr wussten 
ein Herzliches Danke. 
Gesine Brauer 
 
 

SSV Wilhelmsdorf e. V.Sportverein
Illmensee 

Neujahrsgrüße 
Liebe Spielerinnen und Spieler, Eltern, Trainer, Mitglieder und Leser, 
  
wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr, gute Gesundheit und Aus-
dauer im Umgang mit den coronabedingten Einschränkungen. 
  
Noch ist leider unklar, wann und wie wir irgendwann wieder den 
Trainings- und Spielbetrieb aufnehmen können. Seien Sie aber versi-
chert, dass auch wir Verantwortlichen uns darauf freuen. 
  
Ihr 
SSV Wilhelmsdorf 
 
 
Fremdvereine
VDK Pfullendorf 
VdK hilft bei der Impfanmeldung 
Viele Ältere im Landkreis sind verunsichert, wie das mit der Coro-
na-Schutzimpfung funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Bundes-
ländern, wurden Betroffene nicht angeschrieben. Dies holt das Sozi-
alministerium in Stuttgart jetzt nach. Nicht zuletzt auch auf Initiative 
des VdK-Landesverbandes. Bereits zum Jahresende ist  der VdK-Orts-
verband Pfullendorf über den Landtagsabgeordneten Klaus Burger 
beim Sozialministerium vorstellig geworden, um auf die geplante 
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Praxis von Impfanmeldungen per Internet und Telefon hinzuweisen. 
Viele Menschen über 80 Jahre sind überhaupt nicht in der Lage, sich 
anzumelden, weil sie über kein Internet verfügen. Im „Plauderladen“ 
des VdK-Ortsverbandes Pfullendorf in der Hauptstraße 23 sind alle 
wichtigen Informationen des Sozialministeriums im Schaufenster 
nachzulesen. Der Aushang wird laufend aktualisiert, sollte es Än-
derungen geben. Der VdK Pfullendorf bietet allen Betroffenen aus 
Pfullendorf, Illmensee und Herdwangen-Schönach an, für sie die 
Anmeldung zur Impfung zu übernehmen. VdK-Mitglieder werden 
kostenlos zum Impfzentrum gefahren und dort betreut, wenn das 
erforderlich sein sollte. Die Initiative des Ortsverbandes wird von 
Landrätin Stefanie Bürkle ausdrücklich begrüßt und als beispielge-
bend angesehen. Wer seinen Impftermin nichts selbst vereinbaren 
kann und niemanden hat, der das für ihn erledigt, der kann sich beim 
OV-Vorsitzenden Karlheinz Fahlbusch unter Tel. 07552/9367240 mel-
den. Nach erfolgter Anmeldung wird den Betroffenen der Impfter-
min vom VdK mitgeteilt. Alle Helfer sind auf den Datenschutz ver-
pflichtet. Dies ist wichtig, weil zur Anmeldung persönliche Daten 
benötigt werden. 
  
Für den Ortsverband ist das alles ein sehr großer Aufwand, aber man 
ist überzeugt, dass diese Hilfe für viele Betroffene einfach wichtig, 
wenn nicht sogar lebenswichtig ist. 
Der VdK weist darauf hin, dass es  zu Beginn nicht so viele Impfter-
mine gibt, wie gewünscht werden, weil die Anzahl der Impfdosen 
begrenzt ist. 
  

Beim VdK in Pfullendorf in der Hauptstraße 23 („Haus am Hechtbrunnen“) 
können die aktuellen Informationen zur  Corona-Schutzimpfung eingese-
hen werden
 
 

Kirchliche Nachrichten

Katholische Pfarrgemeinde
Maria Himmelfahrt Illmensee

Gottesdienste 31. Januar – 14. Februar 2021 
  
In unserer Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau finden auf Grund 
der hohen Inzidenzzahl bis einschließlich 14.02.2021 keine Got-
tesdienste statt.  
  

KÖB Katholische Öffentliche Bücherei Illmensee 
Kirchplatz 6, 88636 Illmensee 
Öffnungzeiten: So 9:30 – 10:30 Uhr + Do 18:00 – 19:00 Uhr 
( während den Öffnungszeiten: 07558 91062 
Die Ausleihe ist kostenlos! 
Neue Leser sind jederzeit herzlich willkommen! 

Redaktionsschluss für die nächste Gottesdienstordnung: 
04.02.2021 (Gottesdienste vom 14.02. – 28.02.2021) eMails bitte di-
rekt an das Pfarrbüro Pfullendorf 
  
  
Kath. Kirchengemeinde Illmensee 
Pfarrer: Martinho Dias Mértola  
Pfarrhofgasse 1, Telefon: 07552/92284-10, E-Mail: 
martinho.dias-mertola@kirche-pfullendorf.de 
E-Mail Pfarrbüro Pfullendorf: 
katholisches.pfarrbuero@kirche-pfullendorf.de 
Homepage der Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau: 
www.kirche-pfullendorf.de 
 
 

Evangelische Kirchengemeinde
Pfullendorf

Spruch der Woche: 
Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von 
Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.   Lukas 13,29 
  

Liebe Leserinnen und Leser 
  
Oh, wie wir uns das wünschen! Wieder sorglos und arglos zusam-
mensitzen zu können, mit unseren Kindern, Freunden und Nachbarn 
aus allen Himmelsrichtungen. Und wie sehr wir uns das weltweit 
wünschen, dass kalte und heiße Kriege beendet, Grenzmauern und 
-zäune abgerissen, Barrikaden in unseren Herzen und Gehirnen ab-
gebaut, dass wir wieder miteinander reden, streiten und scherzen 
könnten an einem Tisch, an dem keiner infiziert, aber alle satt wer-
den. 
Das ist nicht nur ein frommer Wunsch aus Corona-Zeiten, sondern 
eine uralte Menschheitshoffnung und eine große biblische Verhei-
ßung, die sich durch die ganze Bibel wie ein roter Faden zieht: Vom 
Regenbogen für Noah bis hin zu den letzten Seiten der Bibel: Siehe, 
ich mache alles neu! Ein Szenario, um das wir mit jeden Vater-Un-
ser-Gebet bitten: Dein Reich komme! 
Lukas, der hier dieser Verheißung weitergibt, ist aber nicht blauäu-
gig. Er weiß, dass die Pforte zum Gottesreich eng ist und dass es die 
Entscheidung des Einzelnen bedarf, sie auch zu betreten. Die Verhei-
ßung der neuen Welt Gottes soll nicht einlullen, sondern Hoffnung 
machen und ermahnen, selbst Wege des Friedens und Miteinanders 
zu gehen. 
  
Hermann Billmann, Pfr. i.R. 
  
Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen in Pfullendorf hat der Kir-
chengemeinderat vorletzte Woche beschlossen, bis einschließ-
lich zum 14. Februar keine Gottesdienste mit Besuchern in der 
Christuskirche anzubieten. 
  
Die Gottesdienste werden gehalten, aufgenommen und sind 
über YouTube in unserer Homepage (www.kirche-pfullendorf.
de) abruf- und miterlebbar. 
  
Der Gottesdienst am 7.2. 18.00 Uhr in Illmensee kann nach der-
zeitigem Stand der Dinge aber mit Besuchern und den üblichen 
Coronaregeln stattfinden.  
  
  
Gottesdienste im Januar/Februar: 
Sonntag, 31. Januar 
Letzter Sonntag nach Epiphanias 
10.00 Uhr Gottesdienst (Ohne Besucher!)
Pfr. Uwe Reich-Kunkel, Messkirch 

Sonntag, 7. Februar 
Sexagesimae 
10.00 Uhr Gottesdienst (Ohne Besucher!)
Pfr. i. R. Claus von Criegern 
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18.00 Uhr Abendgottesdienst
in der katholischen Kirche Illmensee
Herzliche Einladung!
Pfr.i.R. Jan Eckhoff 
  
Sonntag, 14. Februar 
Estomihi 
10.00 Uhr Gottesdienst (Ohne Besucher!)
Prädikant Dieter Lallathin 
  
  
Kontaktmöglichkeiten 
  
Evangelisches Pfarramt:
Diana Schweikart, Sekretärin
Melanchthonweg 3, 88630 Pfullendorf,
Telefon: 07552/8163
E-Mail: diana.schweikart@kirche-pfullendorf.de 
E-Mail: evangelisches.pfarramt@kirche-pfullendorf.de,  
  
Bürozeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
9 - 11 Uhr, Donnerstag,16:30 - 18 Uhr. 
Ansprechpartner für seelsorgerliche Notsituationen, Kranken-
abendmahle und Beerdigungen 
 
Pfarrerin Bettina Kommoss, Telefon: 0151 12497414
E-Mail: bettina.kommoss@ekiba.de
 
Vertretung im Zeitraum 02.02.2021 – 05.02.2021
Pfarrer Uwe Kunkel, Telefon: 0160 5521718 
  
Ehrenamtliche seelsorgerliche Begleiterinnen:  
Angelika Müller, 88636 Illmensee, Sonnenhalde 22
Tel: 07558 / 9382055, E-Mail: ramera@gmx.de 
Joseline Reutter, 88630 Pfullendorf, Nordring 16 
Tel: 07552/9287416, E-Mail: jreutter@gmx.net 
  
Diakonisches Werk 
Gabriele Bernhardt, Sozialarbeiterin
Tel: 07552/5622, E-Mail g.bernhardt@diakonie-ueberlingen.de
Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Ehe-, 
Familien-, Lebens- und Sozialberatung
Sprechzeiten: Dienstag - Freitag  
9 --12 Uhr und Termine nach Vereinbarung. 
Sabine Gerstenmaier, Kurberatung, Verwaltung 
Tel: 07552/5622
E-Mail: s.gerstenmaier@diakonie-ueberlingen.de
Sprechzeiten:
Dienstag 14 - 16 Uhr und Donnerstag 9 - 12 Uhr 
und Termine nach Vereinbarung. 
Homepage der Kirchengemeinden 
www.kirche-pfullendorf.de 
  
 

Freie Christengemeinde
Illmensee

Liebe Leserin, lieber Leser, 
  
> Nur bei Gott komme ich zur Ruhe; geduldig warte ich auf seine 
Hilfe.  <  (Bibelübersetzung Hoffnung für alle, Psalm 62 Vers 2) 
  
Herzliche Einladung: 
Sonntag, 31.01. 10:00 Uhr Gottesdienst 
im Gemeindezentrum in Illmensee, Gewerbestrasse 26 
  
Sonntag, 07.02. 10:00 Uhr Gottesdienst  
im Gemeindezentrum in Illmensee, Gewerbestrasse 26 
  
Bringt bitte Euren Mundschutz mit, nach den aktuellen Corona Vor-
schriften muss dieser getragen werden. 
Die Aktuellen Hygienevorschriften hängen am Eingang aus. 
  

Die aktuellsten Informationen können Sie auf unserer Homepage 
nachlesen. 
  
Seelsorge: 
Pastor Vicente Guedes, Tel. 07558 9387644 
Petra Leppert, Tel.: 07554 9879044 
  
Kontakt unter: 
Freie Christengemeinde 
Gewerbestrasse 26, 88636 Illmensee 
Pastor Vicente Guedes 
v.guedes@fcg-illmensee.de 
Bürozeiten dienstags 9:00-13:00 Uhr 
info@fcg-Illmensee.de 
www.fcg-illmensee.de 
  
 

Sonstiges

WISkompakt zum Thema „Patent- und Mar-
kenrecht“ 
Die WIS GmbH bietet am Dienstag, den 09.02.2021 um 19 Uhr  
den nächsten Vortrag aus der Seminarreihe „WISkompakt“ für Ge-
werbetreibende, unternehmerische Menschen und Existenzgrün-
der. Das Seminar findet im Rahmen einer ZOOM-Videokonferenz 
statt. 
Was kann alles geschützt werden? Wie finde ich heraus, ob meine 
Erfindung oder mein Firmenname geschützt werden kann? Wel-
che Möglichkeiten habe ich, Produkte und Namen zu schützen? 
Diese und viele weitere Fragen wird der Referent, Diplomingeni-
eur Helmut Jahnke, Leiter des Informationszentrums Patente aus 
Stuttgart, erläutern. Außerdem gibt Jahnke einen Überblick über 
das Patent- und Markenrecht aus der Sicht mittelständischer Un-
ternehmen, Existenzgründer und Erfinder und informiert über die 
kostenlosen Recherchemöglichkeiten zu Patenten, Gebrauchs-
mustern, Marken und Geschmacksmustern im Internet und im 
Stuttgarter Haus der Wirtschaft. 
Vor seiner Tätigkeit als Leiter des Informationszentrums Patente 
hat Jahnke ein Studium des Maschinenbaus an der Universität 
Stuttgart absolviert. Danach war er als Referent für Technologie-
transfer und Innovationsförderung im Landesgewerbeamt Ba-
den-Württemberg tätig. Seit 1995 leitet er das Informationszen-
trum Patente in Stuttgart. 
Die kostenfreie Anmeldung ist bis 08. Februar über das On-
line-Anmeldeformular unter www.wiskompakt.wirtschaftsradar.
net möglich. Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Joana 
Pohl unter Telefon 07571/72890-0 oder pohl@wis-sigmaringen.
de wenden. 

Gemeinde Wilhelmsdorf 
Bei der Gemeinde Wilhelmsdorf (5.000 Einwohner) im Landkreis 
Ravensburg sind folgende Stellen zu besetzen: 
  
- Mitarbeiter/in (m/w/d) für das Ordnungs- und Standesamt 
-  Mitarbeiter/in (m/w/d) für Hausmeister- bzw. Bauhoftätig-

keiten  
-  Pädagogische Fachkraft (m/w/d) für die Waldgruppe im   

Kindergarten Friedenstraße 
  
Wenn Sie Interesse an einer der Stellen haben, freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis spätestens 31.01.2021   an   das 
Bürgermeisteramt, Saalplatz 7, 88271 Wilhelmsdorf oder online 
an personal@gemeinde-wilhelmsdorf.de richten. 
  
Die ausführlichen Stellenausschreibungen und die jeweiligen An-
sprechpartner für Fragen vorab finden Sie unter 
www.gemeinde-wilhelmsdorf.de. 
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Vesperkirche Leutkirch wird verschoben in den 
Sommer 
Auf Wunsch der evangelischen Kirchengemeinde Leutkirch wird die 
Vesperkirche auf Frühsommer verschoben. Aufgrund der aktuellen 
Lage in Leutkirch soll das Risiko minimiert werden. „Außerdem,“ er-
klärt Pfarrer Volker Gerlach die kurzfristige Entscheidung, „hoffen wir 
auf ein persönliches Zusammenkommen im Sommer. Dann könnte 
ein gemeinsames Mittagessen in der Vesperkirche wieder möglich 
sein.“ Gerade für das erstmalige Durchführen der Vesperkirche im 
Allgäu wäre das eine wünschenswerte Möglichkeiten. 
An den beiden Standorten Ravensburg und Wilhelmsdorf wird die 
„Vesperkirche unterwegs“ wie vorgesehen mit Plan C stattfinden: 
Die Eröffnung wird am 31. Januar im Gemeindegottesdienst gefei-
ert. Vom 01. bis 13. Februar werden jeweils kostenlose Vesperpakete, 
Brief- und Telefonkontakte angeboten. In Wilhelmsdorf findet die 
Vesperkirche am Brüdergemeindehaus statt. In Ravensburg wird die 
Vesperkirche am Haus der Diakonie in der Eisenbahnstraße 49 ihre 
Vesperpakete verteilen. Ursprünglich war das Johannesgemeinde-
haus vorgesehen. Nun wird ein zentraler Ort in Ravensburg für die 
veränderte Situation gewählt, der einfach zu erreichen ist. 
Die „Vesperkirche unterwegs“ ist ein rein spendenfinanziertes Pro-
jekt und wird gemeinsam von der Diakonie Oberschwaben Allgäu 
Bodensee und der Johannes-Ziegler-Stiftung, der Stiftung der Zieg-
lerschen, veranstaltet. 
 

Selbsthilfegruppe Muskelverkrampfung – 
Dystonie Bodenseekreis 
Blinzeln Sie übermäßig viel oder schließen sich Ihre Augen von 
selbst? Ist Ihr Kopf zur Seite, nach vorne oder hinten geneigt und 
/ oder ist ihr Hals verdreht? Verkrampfen sich Ihre Hände / Finger 
beim Schreiben? Klingt Ihre Stimme beim Sprechen gehaucht 
oder gepresst? 
Dann könnten Sie an Dystonie erkrankt sein. Bei Dystonie handelt 
es sich um eine Bewegungsstörung, die sich in unwillkürlichen 
Muskelverkrampfungen und Fehlhaltungen zeigt. 
Die Dystonie-Selbsthilfegruppe Dystonie unterstützt und in-
formiert Betroffene und deren Angehörige damit diese mit der 
Erkrankung und den Auswirkungen besser umgehen können. 
Außerdem engagiert sich die Gruppe damit Dystonie bekannter 
wird. 
Das nächste Gruppentreffen am Samstag, 30.01.2021 findet nicht 
als Präsenztreffen statt. Die Gruppenmitglieder haben jedoch die 
Möglichkeit, Ihre Fragen per mail zu stellen. Auch dann ist ein 
Austausch möglich. Bitte melden Sie sich. 
  
Kontakt für die Selbsthilfegruppe:Annette Daiber, Tel. 07542 
/ 95 36 050 bzw. annette.daiber@rg.dystonie.de 

 
 

bodo
Mobil mit Bus und Bahn
bodo
Mobil mit Bus und Bahn

Ab 1. Februar volles Fahrplanangebot 
Neue Regelung für Februar-Schülermonatskarten 
Die neu verkündeten Corona-Schutzmaßnahmen aus dieser Woche 
führen auch im Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund, kurz 
bodo, zu Veränderungen. Unabhängig von einer möglichen Teilöff-
nung der Schulen und Kitas werden die Verkehrsunternehmen im 
bodo ab Montag, den 1. Februar 2021 wieder das volle Fahrplanan-
gebot (Schulfahrplan) anbieten.  
Februar-Schülermonatskarten können bis zum 29. Januar in den 
Schulsekretariaten zurückgegeben werden. Neu ist: eine Wiederaus-
gabe ist möglich bis zum Stichtag 10. Februar. 
Bund und Länder haben neue Corona-Schutzmaßnahmen bis zum 
15. Februar beschlossen. Eine frühere Öffnung von Schulen und 
Kitas ist möglich, jedoch abhängig vom Infektionsgeschehen der 
kommenden Tage. Unabhängig einer Entscheidung für oder ge-
gen Schulöffnungen, wird der Fahrplan ab Montag, den 1. Februar 

verbundweit auf den sogenannten Schulfahrplan umgestellt. So-
mit wird wieder das volle Angebot gefahren. Einzige Ausnahme: Es 
verkehren keine zusätzlichen Schülerverstärker-Kurse. Vereinzelte 
Einschränkungen und Besonderheiten, z.B. in den Stadtverkehren 
oder bei Abend/Nachtlinien, sind abrufbar unter bodo.de im Seiten-
bereich Aktuelles. 
  
„Mit der Umstellung auf den Schulfahrplan schaffen wir Platz und 
Entspannung in den Bussen und Bahnen für alle jene, die Ihre Tä-
tigkeiten vor Ort in den Arbeitsstätten erledigen und nicht auf ein 
Home Office zurückgreifen können“, so bodo-Geschäftsführer Jür-
gen Löffler. 
  
Fahrplanauskunft in Web & App 
Sowohl die Elektronische Fahrplanauskunft unter bodo.de als auch 
die bodo-FahrplanApp können rechtzeitig aktualisiert werden. Ab 
spätestens dem 1. Februar sind dort angezeigte Verbindungen kor-
rekt und werden auch mit Echtzeit beauskunftet. Alle Fahrpläne sind 
zudem abrufbar unter bodo.de im Seitenbereich „Linien&Fahrpläne“. 
  
Rückgabe der Februar-Schülermonatskarten 
Präsenzunterricht in den Schulen ist möglich, aber nicht sicher. 
Deshalb wird für den Monat Februar ein darauf angepasster Rück-
gabe-Prozess möglich gemacht. Demnach können Eltern die Febru-
ar-Schülermonatskarten bei den Schulsekretariaten zurückgeben, 
z.B. per Einwurf in den Schulbriefkasten vor Ort. Sollte eine Schulöff-
nung ab dem 15. Februar beschlossen werden, können die zurück-
gegeben Februarkarten von den Schulsekretariaten wieder heraus-
gegeben werden. Dafür sollten Eltern bis zum Stichtag 10. Februar 
2021 bei ihren Schulen die Wiederausgabe anfordern. 
  
Weitere Informationen und aktuelle Meldungen gibt es unter bodo.
de im Seitenbereich Aktuelles. 
 
 
Neue Maskenpflicht greift im bodo 
Besondere Regelung für bayerisches Verbundgebiet 
Seit dem vergangenen Wochenende ist nun auch die aktualisierte 
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht. 
Eine der wesentlichen Neuerungen ist die verschärfte Maskenpflicht. 
Demnach sind bei Benützung des ÖPNV nur noch medizinische 
OP-Masken sowie Masken der Kategorien FFP2 oder mindestens 
gleichwertig genormten Standards wie beispielsweise KN/N95 er-
laubt. Für Fahrgäste, die bundeslandübergreifend auch im Landkreis 
Lindau unterwegs sind, gilt die gesonderte Vorgabe, dass KEINE me-
dizinischen OP-Masken genutzt werden dürfen, jedoch FFP2-Mas-
ken bzw. gleichwertig genormte Maskenstandards. Die Regelung 
gilt seit Montag, den 25. Januar 2021. 
Die neue baden-württembergische Corona-Schutzverordnung 
schreibt vor, dass im Öffentlichen Personennahverkehr nur noch me-
dizinische Masken getragen werden dürfen. Ganz konkret sind das 
die sogenannten FFP2-Masken sowie die mindestens gleichwertig 
genormten Standards, u.a. KN95 und N95. Ebenfalls zugelassen sind 
medizinische OP-Masken, bekannt in den typischen Blau- und Grün-
tönen. Erhältlich sind die nun vorgeschriebenen Masken in den Apo-
theken oder auch im Einzel/Online-Handel. Das Fahrpersonal bleibt 
u.a. aufgrund der vorhandenen Schutzwände weiterhin von dieser 
Maskenpflicht ausgenommen. 
  
Keine OP-Masken im bayerischen Verbundgebiet 
Bereits länger ist bekannt, dass im bayerischen Teil des bodo-Gebiets 
eine andere Maskenverordnung greift. So hat das Bundesland Bayern 
ausschließlich FFP2-Masken und mindestens gleichwertig genormte 
Masken als zulässig erklärt. Die Einmal-OP-Masken sind hingegen 
nicht zulässig. Fahrgäste, die im bodo bundeslandübergreifend un-
terwegs sind, sollten daher -zumindest auf Strecken im Landkreis 
Lindau- eine FFP2-Maske bzw. gleichwertige Maske benützen. 
  
Telefonate vermeiden 
Im Rahmen der neuen Schutzmaßnahmen gilt auch die Empfehlung, 
nach Möglichkeit jegliche Gespräche oder Telefonate während der 
Fahrt mit Bus und Bahn zu vermeiden. 
Weitere Informationen und aktuelle Meldungen gibt es unter bodo.de 
im Serviceportal  

Ende des redaktionellen Teils





S cherhe ts tarbe ter/
gesucht!

Dur h Auftragserweiterung su hen

wir ringen Verstärkung:

• Si herheitsmitar eiter (m/w/ )

ges hult o er geprüft na h §34a GewO

� LEA Sigmaringen

Wir freuen uns ü er Ihre Bewer ungen per Mail an

ewer ung@kahl-si herheit. e o er per Post

Wilhelm-Brielmayer-Str. 6/2, 88213 Ravens urg.

Tel. 0751 / 56 96 58-0, www.kahl-si herheit. e





SULGER
L a n d m e t z g e r e i

Unser Angebot
für Sa., 30.01.2021 

Schweinehals 100 g 0,95 €
Paprikalyoner  100 g 1,19 €
Schwarzwurst           100 g 0,90 €

für Sa., 06.02.2021
Schweineschnitzel          100 g 0,95 €
Schinkenwurst            100 g 1,25 €
Cabanossi     100 g 1,25 €

Öffnungszeiten: samstags von 8 bis 12 Uhr

Volzen 7/1
88636 Illmensee
Telefon 07558/94306
Telefax 07558/94307

Suche dringend 
2-3-Zi.-Whg. oder 

vorübergehend ein 1-Zi.-App. zur Miete. 

Tel. 0176 / 722 408 72 

nur19,90 €

Wir sind für Sie da !   




